
A N H A N G

M u s t e r  
einer Verfügung gemäß § 106 StPO

Volkspolizeiamt Strausberg 
Untersuchungsabteilung Strausberg, den

Tgb. Nr.: U......... /56

V e  r f  ü  g  u  n  g

Gemäß § 106 StPO wird gegen den Fleischergesellen
Schneider, Willy
geb. am............., in.............
wohnhaft in F., Inselstraße.........

ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachtes eines Einbruchsdiebstahls 
(strafbar gemäß § 243 Abs. 1 Zif£. 2 StGB) eingeleitet.

B e g r ü n d u n g

In der Nach zum ... wurde in der Fleischerei S. in F., Bahnhofstraße . . . ,
ein Einbruch begangen (s. Anzeige, Bl_________ , und Tatortbefundsbericht
Bl---- ), dabei wurden ca. 500 m Schweinedarm sowie 68 kg Pergament
papier entwendet.

Am selben Tage, nachts gegen 02.00 Uhr, sah der Zeuge N., der frei
williger Helfer der Volkspolizei ist, einen etwa 40jährigen Mann mit Ruck
sack über den Hof gehen, der an die Lagerräume der Fleischerei grenzt. 
N. ließ sich den Personalausweis dieses Mannes zeigen und merkte sich den
Namen Georg Schneider (Bl____ d. A.). Die bisherigen Ermittlungen haben
ergeben, daß ein Georg Schneider, wohnhaft..., als Täter nicht in Frage 
kommt, da er zur fraglichen Zeit in Frankfurt/O. weilte. Beim Einwohner
meldeamt ist jedoch ein Willy Schneider verzeichnet (s. o. Personalangaben), 
der vor 14 Tagen aus der vierjährigen Strafhaft entlassen worden ist, die 
er wegen Einbruchsdiebstahls verbüßte.

Die von N. gegebene Personenbesehreibung trifft auf ihn zu.

Leiter der Untersuchungsabteilung
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(Müller)
VP-Rat


